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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Katharina Schulze, Gisela Sengl, Kerstin Ce-
lina, Ulrich Leiner, Claudia Stamm und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung IV – 
Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen bzw. Er-
zieher durch feste Verfügungszeiten verbessern  

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest: 

Der förderrelevante Mindestanstellungsschlüssel nach 
dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsge-
setz (BayKiBiG) bildet nicht die tatsächliche Fachkraft-
Kind-Relation ab. Neben der unmittelbaren pädagogi-
schen Arbeit mit den Kindern, wird ein immer größerer 
Teil der Arbeitszeit für mittelbare Tätigkeiten wie El-
ternarbeit, Vernetzung im Sozialraum, Kooperation mit 
Fachdiensten und anderen Institutionen, Teamge-
spräche, Sprachstandserhebungen und sonstige Ver-
waltungstätigkeiten aufgewendet. Für diese mittelba-
ren pädagogischen Tätigkeiten sind im System der 
kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG keine 
ausreichenden Verfügungszeiten vorgesehen. Die 
notwendigen Verfügungszeiten für diese Tätigkeiten 
müssen jedoch bei der Berechnung des Anstellungs-
schlüssels berücksichtigt werden. 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, in der Ausfüh-
rungsverordnung zum BayKiBiG feste Verfügungszei-
ten für die mittelbaren pädagogischen Tätigkeiten im 
Umfang von 20 Prozent der Arbeitszeit der pädagogi-
schen Fachkräfte zu definieren. Die Verfügungszeiten 
werden bei der Berechnung des förderrelevanten 
Mindestanstellungsschlüssels und des Basiswerts zur 
kindbezogenen Förderung in vollem Umfang berück-
sichtigt. 

Die Verfügungszeiten werden benötigt für den Ausbau 
der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, für Fort-
bildungen und Qualifizierungen, die Vor- und Nachbe-
reitung der alltäglichen Betreuung der Kinder, die 
Bewältigung der notwendigen Verwaltungsaufgaben, 
die verpflichtende Kooperation mit den Grundschulen 
im Vorschulbereich, Teambesprechungen und Maß-
nahmen zur Qualitätsentwicklung. 

Begründung: 

Verfügungszeiten werden bisher bei der Berechnung 
des Anstellungsschlüssels nach dem BayKiBiG nicht 
adäquat berücksichtigt. Dadurch hat der förderrele-
vante Mindestanstellungsschlüssel nur eine einge-
schränkte Aussagekraft in Bezug auf die pädagogi-
sche Qualität und die tatsächliche Fachkraft-Kind-
Relation in den Einrichtungen. Studien gehen über-
einstimmend davon aus, dass der Zeitaufwand für 
mittelbare pädagogische Tätigkeiten wie Elternge-
spräche, Qualifizierungsmaßnahmen, Vor- und Nach-
bereitung, Teamsitzungen, Sprachstandserhebungen, 
Verwaltungsaufgaben und die Vernetzung im Sozial-
raum im Sozialraum kontinuierlich steigt und ungefähr 
20 Prozent der Arbeitszeit des pädagogischen Fach-
personals ausmacht. Hinzu kommen Urlaub und 
krankheitsbedingte Ausfälle. Alle diese Faktoren sind 
bei der Berechnung eines aussagekräftigen Anstel-
lungsschlüssels zu berücksichtigen. 

Die notwendige Weiterentwicklung der Kindertages-
stätten zu Familienzentren und eine verstärkte Part-
nerschaft mit den Eltern in der Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit, erfordern zusätzliche zeitliche Ressour-
cen des pädagogischen Personals. Die pädagogi-
schen Fachkräfte brauchen zudem ausreichend Zeit 
für Team- und Elterngespräche, Vor- und Nachberei-
tung, die Erfüllung von Dokumentationspflichten und 
notwendige Fortbildungen. Eine Einbeziehung dieser 
Verfügungszeiten in die Berechnung des Perso-
nalschlüssels würde für das pädagogische Fachper-
sonal eine enorme Entlastung bewirken und zu einer 
grundlegenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
beitragen. 

 


